
6.1 Allgemeine Festsetzungen

6.1.1 Das Verzeichnis enthält nur die planfestzustellenden Anlagen einschließlich 
der sie betreffenden Festsetzungen. Es besteht aus den allgemeinen Festset-
zungen und den in Tabellenform zusammengestellten auf die einzelnen Anla-
gen bezogenen besonderen Festsetzungen. 

Öffentliche und gemeinschaftliche Anlagen, die unverändert erhalten bleiben, 
sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten; sie werden nur kartenmäßig nach-
gewiesen, soweit dies für das Verständnis der 2. Änderung des Planes nach § 
41 FlurbG erforderlich ist. 

Fremdplanungen, die nicht an der flurbereinigungsrechtlichen Planfeststellung 
teilnehmen, sind in diesem Verzeichnis nicht enthalten; sie werden nur karten-
mäßig nachgewiesen, soweit dies für das Verständnis der 2. Änderung des 
Planes nach § 41 FlurbG erforderlich ist.

6.1.2 Hinsichtlich der Lage und der Linienführung der Anlagen gelten die Darstellun-
gen der Karte 1.

6.1.3 Vorhandene Bauwerke sind nur in der Karte dargestellt. Geplante Bauwerke 
sind (wenn zutreffend) in der Karte nummeriert. Im Verzeichnis sind die dazu
gehörenden  Abmessungen  angegeben.  Die  in  Gewässern  II.  Ordnung  ge-
planten Durchlassbauwerke für Straßen und Wege sind im Teilverzeichnis  
Kreuzungsbauwerke aufgeführt.


